
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2020/2/12 Ra 2019/08/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.2020

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §16 Abs4

ASVG §11 Abs2

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2017/08/0113 E 15. November 2017 RS 1

Stammrechtssatz

Mit Zahlbarstellung iSd § 11 Abs. 2 ASVG bzw. § 16 Abs. 4 AlVG ist der Zeitpunkt der (automationsunterstützten)

Beauftragung eines Kreditinstituts gemeint und nicht etwa zB der Zeitpunkt, an dem der Arbeitnehmer über den

Überweisungsbetrag verfügen kann.
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